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Prof. Dr. Christine Langenfeld        

 
§ 1 BVFG Vertriebener  

(1) Vertriebener ist, wer als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger seinen 

Wohnsitz in den ehemals unter fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten oder in den 

Gebieten außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches nach dem Gebietsstande vom 31. Dezember 

1937 hatte und diesen im Zusammenhang mit den Ereignissen des zweiten Weltkrieges infolge 

Vertreibung, insbesondere durch Ausweisung oder Flucht, verloren hat. (...)  

§ 4 BVFG Spätaussiedler  

(1) Spätaussiedler ist in der Regel ein deutscher Volkszugehöriger, der die Republiken der ehemaligen 

Sowjetunion, Estland, Lettland oder Litauen nach dem 31. Dezember 1992 im Wege des 

Aufnahmeverfahrens verlassen und innerhalb von sechs Monaten im Geltungsbereich des Gesetzes seinen 

ständigen Aufenthalt genommen hat, wenn er zuvor (...) seinen Wohnsitz in den Aussiedlungsgebieten 

hatte. 

(2) Spätaussiedler ist auch ein deutscher Volkszugehöriger aus den Aussiedlungsgebieten des § 1 Abs. 2  

Nr. 3 außer den in Absatz 1 genannten Staaten [= alle ehemaligen Ostblockstaaten ohne UDSSR], der die 

übrigen Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt und glaubhaft macht, dass er am 31. Dezember 1992 oder 

danach Benachteiligungen oder

 

Nachwirkungen früherer Benachteiligungen auf Grund deutscher 

Volkszugehörigkeit unterlag. 

(3) Der Spätaussiedler ist Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. (...)  

§ 6 BVFG Volkszugehörigkeit  

(1) Deutscher Volkszugehöriger im Sinne des Gesetzes ist, wer sich in seiner Heimat zum deutschen 

Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, 

Erziehung, Kultur bestätigt wird. 

(2) Wer nach dem 31. Dezember 1923 geboren worden ist, ist deutscher Volkszugehöriger, wenn er von 

einem deutschen Staatsangehörigen oder deutschen Volkszugehörigen abstammt und sich bis zum 

Verlassen der Aussiedlungsgebiete durch eine entsprechende Nationalitätenerklärung oder auf 

vergleichbare Weise nur zum deutschen Volkstum bekannt oder nach dem Recht des Herkunftsstaates zur 

deutschen Nationalität gehört hat. Das Bekenntnis zum deutschen Volkstum oder die rechtliche Zuordnung 

zur deutschen Nationalität muss bestätigt werden durch die familiäre Vermittlung der deutschen Sprache. 

Diese ist nur festgestellt, wenn jemand im Zeitpunkt der Aussiedlung aufgrund dieser Vermittlung zumindest 

ein einfaches Gespräch auf Deutsch führen kann. Ihre Feststellung entfällt, wenn die familiäre Entwicklung 

wegen der Verhältnisse in dem jeweiligen Aussiedlungsgebiet nicht möglich oder nicht zumutbar war. Ein 

Bekenntnis zum deutschen Volkstum wird unterstellt, wenn es unterblieben ist, weil es mit Gefahr für Leib 

und Leben oder schwerwiegenden beruflichen oder wirtschaftlichen Nachteilen verbunden war,

 

jedoch 

aufgrund der Gesamtumstände der Wille unzweifelhaft ist, der deutschen Volksgruppe und keiner anderen 

anzugehören. 


